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1. Fragestellung 

Können Reparaturdienstleistungen von (mobilen) Elektrogeräten mit dem ermäßigten Mehrwert-
steuersatz besteuert werden?  

2. Ermäßigter Mehrwertsteuersatz für Reparaturdienstleistungen 

Die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSysRL, Richtlinie 2006/12/EG) enthält verbindliche 
Vorgaben für die steuerpflichtigen Leistungen, bei denen die einzelnen Mitgliedsstaaten einen 
ermäßigten Mehrwertsteuertarif in ihren nationalen Steuergesetzen vorsehen können.  

In Anhang III der MwStSysRL befindet sich eine Auflistung der Dienstleistungen, auf die der er-
mäßigte Mehrwertsteuersatz gemäß Artikel 98 der Richtlinie angewandt werden darf. Dazu zäh-
len gemäß Nr. 19 des Anhangs III „kleine Reparaturdienstleistungen betreffend Fahrräder, 
Schuhe und Lederwaren, Kleidung und Haushaltswäsche (einschließlich Ausbesserung und Än-
derung)“.  

Demnach fällt die (Klein-)Reparatur von Elektrogeräten nicht unter einen Ermäßigungstatbestand 
des Anhangs III der MwStSysRL. Artikel 98 Absatz 2 der MwStSysRL besagt zudem, dass die er-
mäßigten Steuersätze nur auf die Lieferungen von Gegenständen und die Dienstleistungen der in 
Anhang III genannten Kategorien anwendbar sind. Die Fallgruppen des Anhangs III bilden somit 
eine abschließende Aufzählung der Ermäßigungstatbestände der Mehrwertsteuer.  

Die Mitgliedsstaaten dürfen über die im Anhang III genannten Dienstleistungen hinaus keinen 
weiteren Fallgruppen den ermäßigten Steuersatz zubilligen. 
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